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Die Neuordnung der Besoldungen
Die Abgeordnetenversammlung des Schweizerischen

Lehrervereiris hat in einer Entschließung Stellung ge-
nommen für eine sofortige Wiederherstellung des Real-
einkommens von 1938/39; sie schliesst sich damit der
Forderung der privaten Arbeitnehmerschaft und der
Personalverhände an und erklärt sich auch mit den
lohnpolitischen Richtlinien für alle Fälle einverstan-
den, in denen die Lohnansätze der Vorkriegszeit gerech-
ten Ansprüchen genügten. Die Versammlung seiher
wünschte in einer Ergänzung zu betonen, dass die Be-
soldungs- und Rentenansätze vielerorts dieser Anfor-
derung nicht entsprachen.

Die Entschliessung, die ihren Weg in die Oeffent-
liclikeit nur in sehr abgekürzter Fassung gefunden hat,
wird ohne Wirkung bleiben, wenn sie nicht von der
Lehrerschaft in den Kantonen, Gemeinden und an den
Anstalten und Privatschulen als Aufruf zur Selbsthilfe
empfunden wird. Die Zeit ist gekommen, wo nicht
mehr bloss von Halbjahr zu Halbjahr von Behörden
und Vertretern unseres Standes eine Notlösung übers
Knie gebrochen werden kann. Auf längere Sicht müs-
sen unsere Besoldungs- und Anstellungsverhältnisse neu
geordnet werden. Das wird die Bedeutung unseres
Standes und die wirtschaftliche Lage jeder Lehrkraft
auf Jahre hinaus wesentlich beeinflussen. Darum sind
auch alle aufgerufen, sich grundsätzlich und praktisch
mit den vielverzweigten und schwierigen Fragen aus-
einanderzusetzen. Eine plötzliche Gesamtlösung ist
freilich kaum wünschbar, wohl aber eine rasche Inan-
griffnahme der wichtigen Aufgabe.

Trotz der ausserordentlichen Verschiedenheit der
Verhältnisse innerhalb unserer Landesgrenzen lassen
sich im Hinblick auf die kommenden Auseinander-
Setzungen einige allgemeingültige Regeln aufstellen.
Eine erste heisst: Verständigung innerhalb der Lehrer-
schaft und mit den andern Verbänden, die unter der
gleichen Verwaltung oder Behörde wirken. Der Rück-
blick auf eine kürzere oder längere Vergangenheit
sollte jedermann davon zu überzeugen vermögen, dass
jede Schlaumeierei einzelner Gruppen, die auf Kosten
der andern eine Extrawurst zu ergattern versuchen,
stets zum Schaden aller ausschlägt. Selbstverständlich
ist es das Recht und die Pflicht jeder Gruppe, ihre
berechtigten Ansprüche zu vertreten; aber das muss
innerhalb des Standes und der Verbände geschehen.
Mit den entscheidenden Stellen kann nur dann erfolg-
reich verhandelt werden, wenn die Beauftragten eine
geschlossene Front vertreten.

Dies schliesst nicht aus, dass ein einzelner bei guter
Gelegenheit bestimmte Forderungen stellt. Die Aner-
kennung überdurchschnittlich tüchtiger Leistungen
wird durch Bestimmungen allerneuester Besoldungs-
Ordnungen für Beamte und Angestellte ausdrücklich
ermöglicht; sie soll auch für unsern Stand nicht aus-
geschlossen sein.

In allen Verhandlungen mit befreundeten Verbän-
den und mit den Behörden wird es nötig sein, taktvoll

aber bestimmt auf die besondere Verantwortung hin-
zuweisen, die der Lehrberuf allen aufbürdet, die ihn
ausüben. Mit Kenntnissen, Fleiss und einfacher Pflicht-
erfüllung ist es in Erziehung und Unterricht nicht
getan. Was an Begabung, Selbstbeherrschung und per-
sönlicher Hingabe in unserem Beruf verlangt wird,
übersteigt das Durchschnittsmass. Dieser Tatsache muss
bei der Einreihung der Lehrerschaft in die Besol-
dungsgruppen eines Rantons oder einer Gemeinde
Rechnung getragen werden.

Damit ist schon die wichtigste grundsätzliche Ent-
Scheidung berührt, vor die sich zunächst einmal alle
Kolleginnen und Kollegen selber gestellt sehen. Sie
heisst: Leistungslohn oder Soziallohn? Die Jahre der
Teuerung und der Zulagenordnungen haben uns ge-
zwungen, in den Verhandlungen mit den Behörden
für jeden einzelnen das Allernotwendigste herauszu-
holen. Deswegen spielten die Familien- und Kinder-
Zulagen eine desto grössere Rolle, je schwieriger es

wurde, die unmittelbaren Lebensbedürfnisse zu befrie-
digen. Glücklicherweise hat es der gute Geschäftsgang
der Privatarbeiterschaft ermöglicht, wieder zu den
gesunderen Grundsätzen des Leistungslohnes zurück-
zukehren, weiss sie doch zu gut, dass Soziallolinbestre-
bungen immer wieder dazu missbraucht werden, die
durchschnittliche Lohnhöhe zu drücken. Dass Staat
und Gemeinden sich dieses Mittels besonders gerne
bedienen möchten, ist verständlich. Darum müssen alle
Festbesoldeten sich zunächst selber wieder zur grund-
sätzlichen Anerkennung des Leistungslohnes durch-
ringen.

Das ist deswegen heute nicht selbstverständlich,
weil die Familienschutzbestrebungen glücklicherweise
in den letzten Jahren grosse Fortschritte gemacht und
zahlreiche Anhänger gefunden haben. Es ist anzuneh-
men, dass die gesamte Lehrerschaft zu diesen Anhän-
gern gehört. Es kann aber der beste Zweck mit un-
tauglichen Mitteln verfolgt werden. Das wäre der Fall,
wenn die öffentlichen Arbeitgeber sich schliesslich das
Recht anmassten, jedem ihrer Angestellten jeweils ge-
rade so viel an Lohn auszurichten, als er zur Bestrei-
tung seiner Lebensbedürfnisse nötig hat, dem Ledigen
wenig, dem Vater von zwölf Kindern das Vielfache.
Das bedeutete vor allem eine ganz empfindliehe Ein-
schränkung der persönlichen Freiheit und Verantwor-
tung. Der Familienschutz darf nicht in dieser Weise
die sachlichen Auseinandersetzungen zwischen Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern einzelner Berufsgattungen
stören. Er ist auf dem allgemeineren Boden der Staat-
liehen Gesetzgebung durchzuführen. Bis auf diesem
Wege befriedigende Verhältnisse geschaffen sind, ist es

angebracht, dass die Berufsverbände freiwillig und
ohne staatliche Einmischung für die Beseitigung der
grössten Härten sorgen. Die Stiftungen des SLV und
die Fürsorgetätigkeit seiner Sektionen arbeiten seit
langem hl dieser Richtung; ein weiterer Ausbau dieser
Selbsthilfe wäre besser, als sich durch das Danaer-
geschenk verlockender Sozialangebote ködern zu las-
sen.
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